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mtsvorgängers an und fand, daſs In der Gemeinde auffallend
viele Ehen Unter Verwandten geſchloſſen worden Die Dis⸗
penſation war immer begründet mit periculum perversionis. ieS
kam dem Pfarre doch etwas ſonderbar vor Er ließ ſich
deshalb einige von den dispenſierten Ehemännern kommen und
fragte ſie, was ſie gethan aben würden, enn die Dispens ver⸗
weigert worden wäre Aus der Antwort ergab ſich mit Evidenz,
daſs die Betreffenden gar nicht die Möglichkeit gedacht hatten,

dem übrigens nicht ſo ahe wohnenden proteſtantiſchen rediger
zu gehen, und daſs ſie bei Verweigerung der Dispens ſich einfach
gefügt und eine andere rau geſucht hätten; „denn e8 wären heut
zuta doch Mädchen in Ueberfluſs, die gern einen Mann hätten.“
Aus den Verhältniſſen des Tte. ergab ſich ebenſo klar daſs von
einem periculum⁰nicht die ede ſein konnte Der Pfarrer
berichtete U  ber die Angelegenheit ans Generalvicariat, und eS wurde
entſchieden, daſs die Sanatio 1 radicée nachgeſu werden müſſe

Düſſeldorf rofeſſor IOr

111 (Nomina sunt odiosa im Eheaufgebot  1
„Zum heiligen Sacramente der Ehe Aben ſich verſprochen: Itu
Andronikus, ehelicher Sohn des Gajus Andronikus nd der Flavia
Andronika, geboren 2 2e 40 ſo 0 ahnungslos der Herr Pfarrer
verkündet Da erhebt tu Andronikus beim arramte Einſprache
und 1⁰ auch zugleich mit der age die ſtaatliche Behörde

Anführung der Namen ſeiner Eltern; dieſe hatten vor vielen
Jahren eine gerichtliche Abſtrafung erlitten und auch on
übel beleumundet; Vergeſſenheit hat darüber den antel gebreitet,
Itu iſt ſehr angeſehen In der Gemeinde und empfindet aher die
Nennung ſeiner Eltern bitter; EL ſein mit der Klageandrohung
geharniſchtes Begehren auf des allg bürgerl Geſetzbuches:
„Das Aufgebo beſteht In der Verkündigung der bevorſtehenden Ehe
mit Anführung des Vornamens, Familien⸗Namens, Geburtsortes,
Standes und Wohnortes beider Verlobten, mit der Erinnerung,
daſs jedermann, dem ein Hindernis 26. Im Geſetze geſchehe der
Nennung der Eltern keine Erwähnung, alſo Urfe auch der Prieſter
ſie nicht anführen. Der Pfarrer beruft ſich auf den In ſeiner und
gewi vielen anderen jöceſen herrſchenden Gebrauch, die Ver
kündigung regelmäßig mit Anführung der Eltern zu vollziehen
qui Nune?

3  &  ndem das Geſetz vorſchreibt, was die Verkündigung enthalten
müſ E, chließt ES nicht aus, daſs zur größeren Sicherheit und Be
ſtimmtheit noch mehr enannt werde Allerdings kann In gewiſſen
6  eEn die Beſchränkung auf das Nothwendige eine zar Rückſicht
ſein. In der Miniſterial⸗Verordnung vom uli 1868, Nr
R.⸗G.⸗Bl., zum Art II des Ehegeſetzes vom 25 Mal 1868, Nr 47
R.⸗G.⸗Bl werden genau die Rubriken, die das „Aufgebotsbuch“
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zu enthalten hat 14 und 17) die des „Eheregiſters“ für die
Civiltrauung durch die politiſche Behörde angeführt: Iim etzteren,
nicht aber Im erſteren, wird die Angabe „Vor⸗ und Familien⸗Name
und Stand“ der Eltern des Bräutigams und der rau verlangt.

Die Verkündigung durch die geiſtliche Behörde geſchie nach
dem allgemein recipierten Gebrauch; ohne riftigen run davon
abzugehen, dem einzelnen Pf nicht dürfte eS
ſoweniger, wenn durch irgend ein Diöceſanſtatut, durch vom Ordi⸗
nariate beſtimmte Formularien dgl der Inhalt der Verkündigung
mn ſeinem Umfange normiert ware. ſt den Im geforderten
Angaben In der Verkündigung entſprochen, ſo iſt auch dem bürger⸗
lichen Geſetze Genüge geſchehen; ein Einſchreiten der Behörde könnte
nur noch erwartet werden bei einem Miſsbrauche der Verkündigung.
ber einen animus injuriandi bei der Nennung der Eltern wird
och niemand präſumieren dürfen!

Der Pfarrer hat alſo (orrect gehandelt; würde gewi
auch weiters brrect handeln, wenn EL auf die des Titus und
die Darlegung der Gründe ſich dazu verſteht, bei der nächſten Ver⸗
kündigung die Nennung der Eltern unterlaſſen Uunter Einſchreibung
de Sachverhaltes ins Verkündbuch; nUuLlr wenn ein poſitives iöceſan
gebo die Nennung der Eltern fordern würde, Are ern Anſu
an den Biſchof (reſpective bei ürze der Zeit die nachträgliche An
5  eige) nothwendig.

Beſteht aber Titus auf ſeiner Forderung als auf ſeinem 2  .
und aus der principiellen Auffaſſung, der Pfarrer ſei durch den

des bürgerl Geſetzbuches gebunden, die Namen der Eltern
unterdrücken, ſo daſ alſo Itu gleichſam eine Reform In der Art
und Weiſe der Verkündigung einleiten würde, ſo müſste der Pfarrer

das Ordinariat CLi  En und bis 3 deſſen Erklärung der
bisher üblichen Form der Verkündigung feſthalten

Linz. Profeſſor Dir Rudolf Hittmair.
Requiem⸗Meſſe.) An die Redaction der Quartal⸗

ſchri ſind einige die Missa de Requiem betreffende Fragen gerichtet
worden. Da In früheren Jahrgängen dieſer Zeitſchrift (namentlich
1849, 1867— 1869, dieſer Gegenſtand ausführlich behandelt
wurde, ſo wird eS genügen, In aller ürze na  chen die geſtellten
Fragen kurz beantworten:

Welches ormular i ſt bei der Requiem⸗Meſſe 5
nehmen? Das Y Formular iſt nehmen a NIII Allerſeelen⸗
tage; nur iſt eine Missa de die bitus Seu depositionis erlaubt,
ſofern deshalb die Missa de Commem. 0mnnium fidelium defunet
nicht Uunterblei in Kirchen, dieſe als Conventmeſſe vorgeſchrieben
iſt (Dom⸗ und Collegiatkirchen); Todes⸗ oder Begräbnistage,

—3.5 9— und Jahrestage eines iſchofes mit der Or Deus
qui inter apostolicos. nicht aber außer den erwähnten agen


